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 HLEN.ERDGAS.GEWERBE            01.01.2018 
Preisblatt zum Sonderabkommen für Verbrauch von Erdgas für gewerbliche Zwecke 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

der Stadtwerke Ahlen GmbH für Erdgas-Gewerbekunden bis 1,5 Mio. kWh 

Stand: 01.2019 

1.  VERTRAGSSCHLUSS UND LIEFERBEGINN 
 Der Vertrag kommt durch Bestätigung der Stadtwerke Ahlen GmbH (im 

Folgenden: Stadtwerke) in Textform unter Angabe des voraussichtli-
chen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt da-
von ab, ob alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündi-
gung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. 

 
2.  UMFANG UND DURCHFÜHRUNG DER LIEFERUNG / WEITERLEI-

TUNGSVERBOT / BEFREIUNG VON DER LEISTUNGSPFLICHT 
2.1. Die Stadtwerke liefern dem Kunden dessen gesamten Bedarf an 

Erdgas an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle 
ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde be-
liefert und mittels Marktlokations-ID energiewirtschaftlich identifiziert 
wird. 

2.2. Der Kunde wird das Erdgas lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. 
Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig. 

2.3. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasver-
sorgung sind die Stadtwerke, soweit es sich um Folgen einer Störung 
des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von ih-
rer Leistungspflicht befreit. Zu möglichen Ansprüchen des Kunden ge-
gen den Netzbetreiber, vgl. Ziff. 9. 

2.4. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorher-
sehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Ab-
wendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen 
Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Gewalt wie 
z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche 
Anordnungen), wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht, so sind 
die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange 
diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig beseitigt sind. 

2.5. Die Stadtwerke sind weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit 
und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die An-
schlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb 
auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzansprüche des 
Kunden gegen die Stadtwerke bleiben für den Fall unberührt, dass die 
Stadtwerke an der Unterbrechung ein Verschulden trifft. 

 
3. MESSUNG / ZUTRITTSRECHT/ ABSCHLAGSZAHLUNGEN /  
 ABRECHNUNG / ANTEILIGE PREISBERECHNUNG 
3.1. Die Menge des gelieferten Gases wird durch Messeinrichtungen des 

zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Mess-
einrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, den Stadtwerken oder 
auf Verlangen der Stadtwerke oder des Messstellenbetreibers kosten-
los vom Kunden durchgeführt. Verlangen die Stadtwerke eine Selbst-
ablesung des Kunden, fordern die Stadtwerke den Kunden rechtzeitig 
dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der 
Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels oder bei einem be-
rechtigten Interesse der Stadtwerke an einer Überprüfung der Able-
sung.  Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm 
diese nicht zumutbar ist. Nimmt der Kunde eine rechtzeitig angekün-
digte Selbstablesung nicht oder verspätet vor oder sind aus anderen 
Gründen keine plausiblen Messwerte verfügbar, so können die Stadt-
werke den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei 
einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils 
unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse 
schätzen. 

3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Messstellenbetreibers, des 
Netzbetreibers oder der Stadtwerke den Zutritt zu seinem Grundstück 
und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der 
preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messein-
richtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung 
an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfol-
gen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin er-
folgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat da-
für Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 
Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, 
stellen die Stadtwerke dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten 
pauschal gemäß dem anliegenden Preisblatt Mahn- und Sonderentgel-
te der Stadtwerke Ahlen in Rechnung. Die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnli-
chen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 

3.3. Die Stadtwerke können vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen 
verlangen. Die Stadtwerke berechnen diese auf der Grundlage der Ab-
rechnung der vorangegangen 12 Monate oder, sofern eine solche Be-
rechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. 

 Soweit es zur Vermeidung erheblicher Nach- oder Rückzahlungen 
erforderlich ist, werden die Stadtwerke bei der Berechnung der Ab-
schlagszahlungen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auch den vo-
raussichtlichen Verbrauch des Kunden berücksichtigen. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies an-
gemessen zu berücksichtigen.  

3.4. Zum Ende jedes von den Stadtwerken festgelegten Abrechnungszeit-
raumes, der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende 
des Lieferverhältnisses, werden die Stadtwerke eine Abrechnung er-
stellen, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter An-
rechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine 
Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsäch-
lichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet, spätestens aber mit der 
nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat – abweichend 
von Satz 1 – das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährli-
che oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer 
gesonderten Vereinbarung mit den Stadtwerken erfolgt. Bei einer mo-
natlichen Abrechnung entfällt das Recht des Lieferanten nach Ziffer 3.3 
Satz 1. 

3.5. Der Kunde kann jederzeit von den Stadtwerken verlangen, eine Nach-
prüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne von § 
40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten der 
Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eich-
rechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. 

3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung 
der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z. B. auch bei ei-
ner Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu 
viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet oder 
nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. 
Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers 
vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswir-
kung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt wer-
den; in diesem Fall ist der Anspruch auf den Zeitraum auf längstens 
drei Jahre beschränkt. 

3.7. Ändern sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeit-
raums, so rechnen die Stadtwerke geänderte verbrauchsunabhängige 
Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter ver-
brauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte 
Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf Grundla-
ge einer Schätzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeit-
raum vor und nach der Preisänderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage vergleichbarer Erfah-
rungswerte angemessen zu berücksichtigen sind.  Die nach der Preis-
änderung anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend an-
gepasst werden. 
 

4. ZAHLUNGSBESTIMMUNGEN / VERZUG /  
 ZAHLUNGSVERWEIGERUNG / AUFRECHNUNG 
4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der 

Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem von den Stadt-
werken nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt 
fällig und durch Barzahlung, im Wege des Lastschriftverfahrens oder 
mittels Dauerauftrag bzw. Überweisung zu zahlen. Für Barzahlungen 
wird eine Gebühr gemäß dem als Anlage beigefügten Preisblatt Mahn- 
und Sonderentgelte berechnet. 

4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, können die Stadtwerke 
angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer Forderung ergrei-
fen; fordern die Stadtwerke erneut zur Zahlung auf oder lassen die 
Stadtwerke den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellen die 
Stadtwerke dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal 
gemäß dem anliegenden Preisblatt Mahn- und Sonderentgelte in 
Rechnung. Die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar 
sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Schaden nicht übersteigen. § 288 Abs. 5 BGB bleibt unberührt. 

4.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub 
oder zur Zahlungsverweigerung nur,  

4.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtli-
chen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch 
im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprü-
fung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung 
nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt 
ist, 

 oder 



  
  

4.3.2. sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte Möglich-
keit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kunden-
namen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren 
Rechenfehlern oder bei weit außerhalb der Plausibilität liegenden Ver-
brauchsmengen, auch wenn eine Nachprüfung der Messeinrichtung 
deren ordnungsgemäße Funktion bestätigt hat. 

 Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziffer 4.3 unberührt. 
4.4. Gegen Ansprüche der Stadtwerke kann nur mit unbestrittenen oder 

rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden gegen die Stadtwerke auf-
grund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter 
Erfüllung der Lieferpflicht. 

 
5. VORAUSZAHLUNG / SICHERHEITSLEISTUNG 
5.1. Die Stadtwerke können vom Kunden monatliche Vorauszahlungen in 

angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung 
aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der 
Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt in Zah-
lungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten Fällen.  

5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe 
und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für 
ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legen 
die Stadtwerke nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Voraus-
zahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Voraus-
zahlung wird für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durchschnittli-
chen Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem 
aktuellen Vertragspreis bzw. – wenn kein vorhergehender Abrech-
nungszeitraum besteht – aus dem durchschnittlichen Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis ermittelt. Macht 
der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist 
dies angemessen zu berücksichtigen. 

5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach 
dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Rechnungsbeträge und Abschläge 
nach Ziffer 4.1 verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vo-
rauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu viel oder zu 
wenig berechnete Betrag unverzüglich nachentrichtet bzw. erstattet. 

5.4. Anstelle einer Vorauszahlung können die Stadtwerke eine Sicherheits-
leistung in Höhe der für einen Zeitraum von zwei Liefermonaten vo-
raussichtlich zu leistenden Zahlung verlangen. Sofern die Parteien 
nichts anderes vereinbaren, ist eine Sicherheitsleistung nur zulässig in 
Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen 
Bürgschaft einer europäischen Bank. Die sich verbürgende Bank muss 
ein Rating im „A“-Bereich von Standard & Poors oder ein gleichwerti-
ges Rating einer anderen international anerkannten Rating-Agentur 
aufweisen. 

5.5. Die Stadtwerke können sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der 
Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Die Stadtwer-
ke werden die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem dies 
zur Erfüllung der rückständigen Zahlungsverpflichtungen erforderlich 
ist. 

5.6. Die Verwertung der Sicherheit nach Ziff. 5.5 werden die Stadtwerke 
dem Kunden unter Fristsetzung schriftlich androhen, es sei denn nach 
den Umständen des Einzelfalls besteht Grund zu der Annahme, dass 
eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spät erfolgen würde. Ist der 
Abschluss des Vertrages für den Kunden ein Handelsgeschäft, beträgt 
die Frist wenigstens eine Woche. In allen übrigen Fällen beträgt sie ei-
nen Monat. 

5.7. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit ihre Vorausset-
zungen weggefallen sind. 

5.8. Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung 
sowie zur Kündigung in Ziffer 8 bleiben unberührt. 

 
6. ENTGELT / ZUKÜNFTIGE STEUERN, ABGABEN  

UND SONSTIGE HOHEITLICH AUFERLEGTE BELASTUNGEN / 
PREISANPASSUNG NACH BILLIGEM ERMESSEN 

6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestand-
teilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen. 

6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen 
Arbeitspreis in der sich aus dem beigefügten Preisblatt ergebenen Hö-
he. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belie-
ferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen. Sie enthalten folgende 
Kosten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb (inkl. SLP-
Bilanzierungsumlage, Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handels-
punktes, Konvertierungsentgelt sowie Konvertierungsumlage), die Kos-
ten für Messstellenbetrieb und Messung- soweit diese Kosten den 
Stadtwerken vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden -, 
das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die Energiesteuer 
sowie die Konzessionsabgaben. 

6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertrags-
schluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steu-
ern oder Abgaben belegt, erhöht sich das Entgelt nach Ziffer 6.2 um 
die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. 
Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von 
Erdgas nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allge-
mein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) belegt wird, 
soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem 

Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils 
geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei Erstattungen (z. B. in Form 
negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Preisreduzierung. Eine 
Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und 
Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorher-
sehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterbe-
rechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkos-
ten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Rege-
lung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Ver-
brauch) zugeordnet werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab 
dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über 
eine solche Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungsstellung 
informiert. 

6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffer 6.2 und 6.3  
die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Hö-
he der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem beigefügten Preisblatt. 

6.5. Die Stadtwerke teilen dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines 
nach Ziffer 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit. 

6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach 
Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und 
sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die 
gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergege-
bene Umsatzsteuer nach Ziffer 6.4 – durch einseitige Leistungsbe-
stimmung nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen 
(Erhöhungen oder Ermäßigungen). Anlass für eine solche Preisanpas-
sung ist ausschließlich eine Änderung der in Ziffer 6.2 genannten Kos-
ten. Die Stadtwerke überwachen fortlaufend die Entwicklung dieser 
Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Verän-
derung der Kosten nach Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden 
Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6 bzw. – sofern noch keine Preis-
anpassung nach dieser Ziffer 6.6 erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis 
zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisan-
passung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind 
bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige Leis-
tungsbestimmung der Stadtwerke nach billigem Ermessen bezieht sich 
auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so 
zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungüns-
tigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, 
also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam 
werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 
BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens der Stadtwerke 
gerichtlich überprüfen zu lassen.  Änderungen des Grundpreises und 
des Arbeitspreises nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten mög-
lich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn die Stadtwerke 
dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem ge-
planten Wirksamwerden in Textform mitteilen. In diesem Fall hat der 
Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kündigen. 
Hierauf wird der Kunde von den Stadtwerken in der Mitteilung geson-
dert hingewiesen. 

6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter 
der Telefonnummer 02382 / 788-0 oder im Internet unter 
www.stadtwerke-ahlen.de. 

 
7. ÄNDERUNGEN DES VERTRAGES UND DIESER BEDINGUNGEN 

Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf 
den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, MsbG, 
höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundesnetza-
gentur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertrags-
schluss durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder 
sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, so-
fern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen 
dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem In-
krafttreten – absehbar war), die die Stadtwerke nicht veranlasst und 
auf die sie auch keinen Einfluss haben, in nicht unbedeutendem Maße 
gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag 
und/ oder diesen Bedingungen entstandene Lücke nicht unerhebliche 
Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen 
(etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), 
die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In 
solchen Fällen sind die Stadtwerke verpflichtet, den Vertrag und diese 
Bedingungen – mit Ausnahme der Preise – unverzüglich insoweit an-
zupassen und/ oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des 
Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/ oder 
der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und 
Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. man-
gels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen).  
Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach dieser Zif-
fer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirk-
sam, wenn die Stadtwerke dem Kunden die Anpassung spätestens 
sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt.
In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preis-
anpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde von den Stadtwerken 
in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 
 

 
 



  
  

 
8. EINSTELLUNG DER LIEFERUNG / FRISTLOSE KÜNDIGUNG 
8.1. Die Stadtwerke sind berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und 

die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbre-
chen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuld-
haft Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen verwendet („Gasdiebstahl“) und die Unterbrechung 
zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten Energieentnahme er-
forderlich ist. 

8.2. Die Stadtwerke sind ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen 
und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unter-
brechen zu lassen, wenn der Kunde mit der Zahlung eines Betrags in 
Verzug ist, der – unter Berücksichtigung von Mahn- und Inkassokosten 
– mindestens € 100,00 beträgt oder die Höhe von zwei aktuellen Ab-
schlagszahlungen erreicht; erstreckt sich in letzterem Fall der Zah-
lungsverzug über einen Zeitraum mit Abschlägen in unterschiedlich 
festgelegter Höhe, ist Verzug mit einem Betrag Voraussetzung, der die 
Summe aus dem aktuellen Abschlagsbetrag und dem unmittelbar zu-
vor geltenden Abschlagsbetrag erreicht. Hat der Kunde eine Sicherheit 
geleistet, gilt dies nur, sofern der Kunde mit einem Betrag in Zahlungs-
verzug ist, der die Sicherheitsleistung nicht nur unerheblich übersteigt. 
Bei der Berechnung des Mindestbetrages bleiben nicht titulierte Forde-
rungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig beanstandet hat oder 
die wegen einer Vereinbarung zwischen Stadtwerken und Kunden 
noch nicht fällig sind, oder die aus einer streitigen und noch nicht 
rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung der Stadtwerke resultieren. 
Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung 
außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzuges stehen, oder der 
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden wird die Un-
terbrechung spätestens vier Wochen vorher angedroht und die Beauf-
tragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnut-
zung drei Werktage vorher unter Angabe des Zeitpunkts der Auf-
tragserteilung angekündigt. Die Stadtwerke werden den Netzbetreiber 
zu dem in der Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die An-
schlussnutzung zu unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den 
Vorgaben des Lieferantenrahmenvertrages Gas (Anlage 3 zur Koope-
rationsvereinbarung 10) sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde 
wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbre-
chung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 

8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belie-
ferung sind vom Kunden zu ersetzen. Die Kosten werden dem Kunden 
pauschal gemäß dem anliegenden Preisblatt Mahn- und Sonderentgel-
te durch die Stadtwerke in Rechnung gestellt. Die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen 
Die Belieferung wird unverzüglich wieder hergestellt, wenn die Gründe 
für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung bezahlt sind; bei einer erteilten Einzugsermächti-
gung bleibt es dem Kunden zur Verkürzung der Unterbrechungszeit 
unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung 
unverzüglich mittels Überweisung zu zahlen. 

8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor im Fall eines Gasdiebstahls nach Ziffer 8.1, oder 
im Fall eines Zahlungsverzuges unter den Voraussetzungen der Ziffer  
8.2 Satz 1 bis 3; im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kündigung 
mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen. 

8.5. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsver-
fahren gegen das gesamte Vermögen der anderen Partei oder eines 
wesentlichen Teils dieses Vermögens eingeleitet wurden. 

8.6. Für die Stadtwerke liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn der 
Kunde ganz oder teilweise eine geschuldete Vorauszahlung und/ oder 
vereinbarte Sicherheit nicht leistet und seiner Pflicht nicht innerhalb ei-
ner von den Stadtwerken daraufhin gesetzten Frist von zwei Wochen 
nachkommt. Die Fristsetzung erfolgt in einer weiteren Zahlungsauffor-
derung der Stadtwerke mit Kündigungsandrohung. 

8.7. Darüber hinaus sind die Stadtwerke berechtigt, diesen Vertrag bei  
       Vorliegen einer den Kunden betreffenden negativen Auskunft der      
       SCHUFA oder der CRIF Bürgel, Ndl. Hamburg, Friesenweg 4, Haus  
       12, 22763 Hamburg  oder einer anderen anerkannten Wirtschaftsaus- 
       kunftei insbesondere zu folgenden Punkten außerordentlich zu kün- 
       digen: erfolglose Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfändung, eides- 
       stattliche Versicherung zum Vermögen, Restschuldbefreiung. 
 
9. HAFTUNG 
9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregel-

mäßigkeiten in der Gasversorgung sind, soweit es sich um Folgen ei-
ner Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses 
handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 Nie-
derdruckanschlussverordnung). 

9.2. Die Stadtwerke werden unverzüglich über die mit der Schadensverur-
sachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie 
ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 

 können und der Kunde dies wünscht. 
9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer 

Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schä-
den ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, o-
der der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. 
solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haf-
tung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des je-
weiligen Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung voraus-
gesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte 
oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob 
fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende An-
gestellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten 
sowie der Lebens-, Körper oder Gesundheitsschäden. Die Bestim-
mungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

 

10. UMZUG  
10.1. Der Kunde ist verpflichtet, den Stadtwerken jeden Umzug unverzüg-

lich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und 
der neuen Gaszählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall 
muss diese Mitteilung bis spätestens 10 Werktage vor dem Umzugsda-
tum erfolgen, um den Stadtwerken eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummel-
dung beim Netzbetreiber zu ermöglichen. 

10.2. Die Stadtwerke werden den Kunden – sofern kein Fall nach Ziff. 10.3 
vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage des Vertrages 
weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt vo-
raus, dass der Kunde den Stadtwerken das Umzugsdatum rechtzeitig 
mitgeteilt hat. 

10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des 
vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem 
Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen 
Netzbetreibers zieht. Die Stadtwerke unterbreiten dem Kunden für die 
neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues Angebot. 

10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 10.1 aus Gründen, 
die dieser zu vertreten hat, und wird den Stadtwerken die Tatsache 
des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, wei-
tere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die die 
Stadtwerke gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss 
und für die sie von keinem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern 
berechtigt sind, nach den Preisen dieses Vertrages zu vergüten. Die 
Pflicht der Stadtwerke zur unverzüglichen Abmeldung der bisherigen 
Entnahmestelle und Ansprüche der Stadtwerke auf entgangenen Ge-
winn wegen einer nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an der 
neuen Entnahmestelle bleiben unberührt. 

1 
11. VERTRAGSSTRAFE 
11.1. Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 

Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Ver-
sorgung, so sind die Stadtwerke berechtigt, eine Vertragsstrafe zu ver-
langen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens 
aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der 
unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden 
nach dem für den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen. 

11.2.Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mittei-
lungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entspre-
chender Anwendung der Ziffer 11.1 für einen geschätzten Zeitraum, 
der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 

 
12. DATENSCHUTZ / DATENAUSTAUSCH MIT AUSKUNFTEIEN / 
 WIDERSPRUCHSRECHT 
12.1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum   

Datenschutz (z. B. Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO, Bundes-
datenschutzgesetz – BDSG) für die Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten des Kunden ist: Stadtwerke Ahlen GmbH, Industriestraße 
40, 59229 Ahlen / Fax-Nr.: 02382 788-258 / E-Mail: info@stadtwerke-
ahlen.de / Telefon: 02382 788-0 / Facebook: StadtwerkeAhlenGruppe  

12.2. Der/Die Datenschutzbeauftragte der Stadtwerke steht dem Kunden  
       für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter  
       Stadtwerke Ahlen GmbH, Abteilung Datenschutz, Industriestraße 40,  
       59229 Ahlen / Fax-Nr.: 02382 788-258 / Telefon: 02382 788-0 /  
       E-Mail: datenschutz@stadtwerke-ahlen.de zur Verfügung.  
12.3. Die Stadtwerke verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener 

Daten: Identifikations- und Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, Ad-
resse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum), Daten zur 
Identifikation der Verbrauchsstelle (z. B. Zählernummer, Identifikati-
onsnummer der Marktlokation (Entnahmestelle)), Verbrauchsdaten, 
Angaben zum Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. Bank-
verbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten.   

 
 
 



  

12.4. Die Stadtwerke verarbeiten die personenbezogenen Daten des 
Kunden zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundla-
gen: 

12.4.1. Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrags und 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kunden 
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.   

12.4.2. Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstellenbe-
triebsgesetz sowie wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. 

12.4.3. Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen 
(z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz) auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. e) DSGVO.  

12.4.4. Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. f) DSGVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter In-
teressen der Stadtwerke oder Dritter erforderlich ist und nicht die Inte-
ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

12.4.5. Soweit der Kunde den Stadtwerken eine Einwilligung zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verar-
beiten die Stadtwerke personenbezogene Daten auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann 
der Kunde jederzeit widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt 
für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung. 

12.4.6. Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden zur Minimierung von 
Ausfallrisiken sowie Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der 
Kreditwürdigkeit des Kunden durch die Auskunftei (CRIF Bürgel, Ndl. 
Hamburg, Friesenweg 4, Haus 12, 22763 Hamburg) auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DSGVO. Verarbeitungen auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wah-
rung berechtigter Interessen der Stadtwerke oder Dritter erforderlich ist 
und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. Die Stadtwerke übermitteln zur Ermittlung der Kreditwür-
digkeit personenbezogene Daten zur Identifikation des Kunden (Na-
men, Anschrift und Geburtsdatum) sowie Daten über nicht vertragsge-
mäßes oder betrügerisches Verhalten an die genannte Auskunftei. Die 
Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie zudem 
zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten Informationen zur 
Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Kunden zu geben. In die Berech-
nung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem die Anschriftendaten 
des Kunden ein.  

12.5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten   
         des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 13.4 genannten Zwecke  
         – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien  
         von Empfängern: IT-Dienstleister, Stadtwerke Bielefeld GmbH, Schil- 
         descher Straße 16, 33611 Bielefeld; Inkassobüros sowie Dienst- 
         leistern, die zur Leistungserbringung der genannten Zwecke erforder- 
         lich sind und im Sinne der DSGVO als Auftragsverarbeiter gelten.  
         Diese werden vertraglich zur Einhaltung des Datenschutzniveaus  
         verpflichtet. 
12.6. Zudem verarbeiten die Stadtwerke personenbezogene Daten, die er   

  von den in Ziffer 13.5 genannten Empfängern bzw. Kategorien von  
  Empfängern erhält.  Er verarbeitet auch personenbezogene Daten,   
  die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern,   
  Handelsregistern und dem Internet zulässigerweise gewinnen durfte. 

12.7. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Dritt-   
  länder oder an internationale Organisationen erfolgt nicht.  

12.8. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter  
  Ziffer 13.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die  
  Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwer- 
  bung und der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten  
  des Kunden solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches  
  Interesse der Stadtwerke an der Verarbeitung nach Maßgabe der  
 einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für  
 eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus.  

12.9. Der Kunde hat gegenüber den Stadtwerken Rechte auf Auskunft über  
 seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO); Be- 
 richtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie un- 
 richtig sind (Art. 16 DSGVO); 

12.10. Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen personen-
bezogenen Daten (vgl. Ziffer 13.3) bereitstellen, die für den Abschluss 
des Vertrags und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen 
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der Lieferant ge-
setzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht abge-
schlossen bzw. erfüllt werden. 

12.11. Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrags findet keine auto- 
           matisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 
12.12. Verarbeiten die Stadtwerke personenbezogene Daten von Mitarbei-

tern des Kunden, verpflichtet sich der Kunde seine Mitarbeiter darüber 
zu informieren, dass die Stadtwerke für die Dauer des Energielieferver-
trages die folgenden Kategorien personenbezogener Daten der Mitar-
beiter zum Zwecke der Erfüllung des Energieliefervertrages verarbei-
ten: Kontaktdaten (z. B.: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Ge-
burtsdatum), Daten zur Stellenbezeichnung.  

 

 
 
 

Der Kunde informiert die betroffenen Mitarbeiter darüber, dass die  
Verarbeitung der benannten Kategorien von personenbezogenen Daten auf  
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO erfolgt. Außerdem teilt er den  
betroffenen Mitarbeitern die Kontaktdaten der Stadtwerke als  
Verantwortlichem sowie des/der Datenschutzbeauftragten der Stadtwerke 
mit. 

Widerspruchsrecht 
 
Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
für Zwecke der Direktwerbung und/ oder der Marktforschung 
gegenüber den Stadtwerken ohne Angabe von Gründen jederzeit 
widersprechen. Die Stadtwerke werden die personenbezogenen Daten 
nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der 
Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten 
löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken 
(beispielsweise zur Erfüllung des Vertrags) erforderlich ist. 

 
Auch anderen Verarbeitungen, die die Stadtwerke auf die 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i. S. d. Art. 
6 Abs. 1 lit. e) DSGVO liegt, oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO stützt, kann der Kunde gegenüber den 
Stadtwerken aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des 
Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe wid-
ersprechen. Die Stadtwerke werden die personenbezogenen Daten im 
Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für 
die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei 
denn, er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
die Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen. 
 
Der Widerspruch ist zu richten an: 
Stadtwerke Ahlen GmbH, Industrie- 
straße 40, 59229 Ahlen / Fax-Nr.: 02382 788-258 / 
E-Mail: info@stadtwerke-ahlen.de 

 
13. INFORMATIONEN ZU WARTUNGSDIENSTEN UND –ENTGELTEN / 
 LIEFERANTENWECHSEL 
13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim 

örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 
13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt von den Stadtwerken zügig und unent-

geltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen 
Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren 
Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die 
er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der 
geschätzte Verbrauch anzugeben. 

 
14. GERICHTSSTAND 

Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, 
juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtliche 
Sondervermögen ist ausschließlich Ahlen. Das Gleiche gilt, wenn der 
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 

 
15. ALLGEMEINE INFORMATIONEN NACH DEM  
 ENERGIEDIENSTLEISTUNGSGESETZ 

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch End-
kunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste ge-
führt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und An-
bieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterführen-
de Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbietern 
selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de. Sie können sich zudem 
bei der Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz 
umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.energieeffizienz-online.info. 
 

16. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
16.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden 

bestehen nicht. 
16.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen da-
von unberührt. 

 
17. ENERGIESTEUER-HINWEIS 

Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender 
Hinweis gemäß der Energiesteuer-Durchführungsverordnung: 
“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff ver-
wendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem        
Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverord-
nung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und 
strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr 
zuständiges Hauptzollamt.“ 
 
 
Stand: Januar 2019 

 
 
 
 



 
  

 

PREISBLATT MAHN- UND SONDERENTGELTE 

Gültig ab: 01.01.2016 

I. ABRECHNUNG (ZIFFER 3.4) 
 
 ■ Monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnung 
  je Abrechnung 5,07 Euro 
    (Die einmalige Jahresabrechnung ist in den allgemeinen Tarifen enthalten) 
 
 
 

II. ZAHLUNGSWEISE (ZIFFER 4.1) 
 
 ■ Bareinzahlung 3,00 Euro 
 
 
 

III. VERZUG (ZIFFER 4.2) 
 
 ■ 1. Mahnung  2,80 Euro 
 ■ Bearbeitung einer Rücklastschrift (zuzüglich zu 
  der vom Kreditinstitut berechneten Gebühr)  0,00 Euro 
 
 
 
IV. UNTERBRECHUNG UND WIEDERAUFNAHME DER VERSORGUNG (ZIFFERN 3.2/8.3) 
 
 ■ Unterbrechung und Wiederherstellung 
  der Versorgung während der Geschäftszeiten 100,00 Euro 
 
 ■ Unterbrechung und Wiederherstellung 
  der Versorgung außerhalb der Geschäftszeiten 130,00 Euro 
 
  Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der vollständigen Bezahlung der durch die 
  Versorgungsunterbrechung und Wiederherstellung entstandenen Kosten abhängig gemacht. 
 
 ■ Unmöglichkeit der Durchführung, weil Kunde 
  trotz ordnungsgemäßer Terminankündigung 
  nicht angetroffen wird  15,00 Euro 
 
 
 
In den vorgenannten Beträgen, mit Ausnahme der Kosten in Folge von Zahlungsverzug (Mahnung, Sper-
rung, Nachinkassogang), ist die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe (derzeit 19 %) 
enthalten. 
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